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§ 2 AWEG 2010
Begriffsbestimmungen

 AWEG 2010 - Arzneiwareneinfuhrgesetz 2010

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.01.2024

§ 2.

Im Sinne dieses Bundesgesetzes bedeutet:

1. 1.Arzneiwaren: nachstehende Waren im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 über die zolltarifliche und

statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif, ABl. Nr. L 256 vom 07. 09. 1987, S 1:

1. a)Waren der Unterposition 3002 41,

2. b)Waren der Unterposition 3002 42,

3. c)Waren der Position 3004,

4. d)Röntgenkontrastmittel und diagnostische Reagenzien zur innerlichen Anwendung am Patienten aus der

Unterposition 3006 30,

5. e)Waren der Unterposition 3006 60, und

6. f)Netzflüssigkeiten für harte Kontaktlinsen und Pflegeprodukte für weiche Kontaktlinsen aus der

Unterposition 3307 90;

2. 2.Blutprodukte: nachstehende Waren im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87:

1. a)Placenten aus der Unternummer 3001 90 20, und

2. b)Waren der Unterpositionen 3002 12, 3002 13, 3002 14, 3002 15 und 3002 9010;

3. 3.Produkte natürlicher Heilvorkommen: Waren der Unterpositionen 2201 10, ex 2201 90, ex 2501 00, ex 2530 90,

ex 3003 90 und 3004 90 im Sinne der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87;

4. 4.Einfuhr: Beförderung von Arzneiwaren, Blutprodukten oder Produkten natürlicher Heilvorkommen aus Staaten,

die nicht Vertragsparteien des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) sind, in das Bundesgebiet mit Ausnahme

der nachweislichen Durchfuhr;

5. 5.Verbringen: Beförderung von Arzneiwaren oder Blutprodukten aus einer Vertragspartei des EWR in das

Bundesgebiet mit Ausnahme der nachweislichen Durchfuhr;

6. 6.Fernabsatz: Abschluss eines Vertrages unter ausschließlicher Verwendung eines oder mehrerer

Fernkommunikationsmittel;

7. 7.Fernkommunikationsmittel: Kommunikationsmittel, die zum Abschluss eines Vertrages ohne gleichzeitige

körperliche Anwesenheit der Parteien verwendet werden können, insbesondere Drucksachen mit oder ohne

Anschrift, Kataloge, Pressewerbungen mit Bestellschein, vorgefertigte Standardbriefe, Ferngespräche mit

Personen oder Automaten als Gesprächspartner, Hörfunk, Bildtelefon, Telekopie, Teleshopping sowie öffentlich

zugängliche elektronische Medien, die eine individuelle Kommunikation ermöglichen, wie etwa das Internet oder

die elektronische Post.
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